
 
 

Öffnungszeiten im Pfarrbüro in Asch: 
Dienstag, Mittwoch: 9.30-13.00 Uhr, Donnerstag: 18-19.00 Uhr, Freitag: 10-13.00 Uhr  

An die Eltern der, in den Kindertagesstätten 
Denklingen, Fuchstal und Unterdießen 
betreuten Kinder 

 
 
 
    

 Fuchstal / Asch, den 04.06.2018 
 

Sehr geehrten Damen und Herren, liebe Eltern, 
 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über Änderungen bei der Beitragserhebung, 
welche für alle drei Kindertagesstätten der Pfarreiengemeinschaft Fuchstal 
gleichermaßen zum 01. September 2018 zur Geltung kommen, informieren. 
Nachfolgende Änderungen haben der Kirchenverwaltungsvorstand Herr Dekan Grimm, 
die Leitungen der Kindertagesstätten, die Kirchenpfleger und die Trägervertreter 
gemeinsam beraten und verabschiedet. Auch die Kommunen haben Kenntnis davon 
und stimmen dem zu. 
 
 
 
Der Kindergartenbeitrag 
 

Schon seit geraumer Zeit sind wir angehalten, in unseren Beiträgen das Spielgeld, 
Getränkegeld und Hygienegeld nicht extra auszuweisen, sondern einen Gesamtbeitrag 
zu erheben, der alle Sachaufwandsentschädigungen beinhaltet. Dieser Forderung 
werden wir zum neuen KiGa-Jahr nachkommen. 
Dies bedeutet für uns auch eine Vereinfachung der Beitragserhebung. 
 

Zudem ist die Gebührenstaffelung von 10 % zwischen den einzelnen 
Buchungskategorien, ausgehend vom Grundbetrag der niedrigsten Kategorie, 
Fördervoraussetzung durch den Freistaat Bayern.  
(20-25 Stunden / Woche =  z.B. 110 €  => 10 % = 11 € Staffelung) 
 

Aus diesen Vorgaben ergeben sich unsere angepassten Beiträge, welche Sie der 
Beitragsübersicht entnehmen können. 
 
 
Das Essensgeld 
 

Auch die Abrechnung des Mittagessens wird sich zum neuen KiGa-Jahr ändern.  
Um den Zeit- und Verwaltungsaufwand der bisherigen Einzelabrechnung des 
Mittagessens zu reduzieren, werden wir den Beitrag des Essens pauschalisieren. 
 
 
 
 
 



  

In unseren Häusern wird täglich frisch, kindgerecht und saisonell vollwertig gekocht. 
Mit den Essensbeiträgen sollten Lebensmittel, Lohnkosten der Köchinnen, sowie 
Nebenkosten wie Wasser, Strom ect. gedeckt werden.  
Aufgrund steigender Lohn- Lebensmittel- und Betriebskosten ist es notwendig den 
Essensbeitrag zu erhöhen. 
 
Der Berechnung der Pauschalbeträge haben wir 42 Wochen im Jahr zugrunde gelegt, 
an denen Ihr Kind am Essen teilnimmt. 
8 Wochen Schließzeiten und Urlaub, sowie 2 Wochen eventuelle Abwesenheit ihres 
Kindes wurden berücksichtigt. 
Somit bleibt ihr monatlicher Essensbeitrag unverändert, auch wenn Ihr Kind 
krankheitsbedingt oder durch Abwesenheit aus privaten Gründen an einigen Tagen 
nicht am Essen teilnimmt. 
 
Der errechnete Betrag wurde auf 12 Monatsbeiträge aufgeteilt, sodass auch das 
Essensgeld für 12 Monate zu entrichten ist. 
 
Ab September fällt also für Ihr Kind, wenn es z.B. 1 mal in der Woche isst, ein 
einheitlicher Betrag von 13 € im Monat, wenn es z.B. 5 mal in der Woche isst, ein 
Betrag von 65 € im Monat, an.  
 
Die Essenbeiträge finden Sie ebenfalls auf der Beitragsübersicht. 
 
Elternbeitrag, sowie Essensgeldpauschale werden ab September am gleichen Tag 
abgebucht. 
 
 
Bei Rückfragen steht Ihnen Ihr Kindertagesstätten-Team selbstverständlich gerne zur 
Verfügung. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
  
 
Dekan Oliver Grimm 
(Kirchenverwaltungsvorstand) 
 
 
 
 
Anlage: Beitragsübersicht gültig zum 01. September 2018 


